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Frage Nummer 6 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Stefan 
Löw 
(AfD) 

Im Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung der Ge-
meindeordnung und weiterer Rechtsvorschriften soll mit Blick 
auf ein Pilotvorhaben zur langfristigen Kooperation zwischen 
den Landratsämtern Hof und Wunsiedel i.Fichtelgebirge in Zu-
kunft die Zuständigkeit für staatliche Aufgabenbereiche zwi-
schen zwei oder mehreren Kommunen flexibilisiert werden, 
weshalb ich die Staatsregierung frage, welche Pläne verfolgen 
die beiden Landratsämter Hof und Wunsiedel konkret bei dem 
sogenannten Pilotprojekt „Langfristige Kooperation zwischen 
den Landratsämtern Hof und Wunsiedel i.Fichtelgebirge“ (bitte 
die geplante Zusammenarbeit detailliert erklären, die Vorge-
schichte der geplanten Kooperation darstellen und den erarbei-
teten Abstimmungs- und Arbeitsprozess erläutern), welche kon-
kreten staatlichen Aufgaben- und Rechtsgebiete sollen in Zu-
kunft fusioniert werden, sodass eine Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit notwendig wird, und wa-
rum ist die „Wahrnehmung von Aufgaben als gemeinsame 
Stelle – durch eigenständige Aufteilung des vorhandenen Auf-
gabenbestandes gleichgeordneter Behörden“ in Zukunft not-
wendig (bitte erläutern, was darunter konkret zu verstehen ist)? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die Landratsämter Hof und Wunsiedel i.Fichtelgebirge arbeiten an einem Pilotvor-
haben, das zur Hebung von Effizienzgewinnen die langfristige Kooperation beider 
Landratsämter im staatlichen Aufgabenbereich vorsieht. Die Landratsämter haben 
im staatlichen Aufgabenbereich zu nächst die Zusammenarbeit in einer gemeinsa-
men zentralen Bußgeldstelle, d. h. im Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren, ge-
plant. Die Umsetzung weiterer Kooperationen soll im Rahmen des Pilotvorhabens 
anschließend sukzessive geprüft und umgesetzt werden.  

Die für derartige Kooperationsvorhaben erforderliche gesetzliche Grundlage soll in 
Art. 55 neu Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) geschaffen 
werden, welche sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet. Ziel der Ge-
setzesänderung ist, dass Kreisverwaltungsbehörden auch bei staatlichen Aufgaben 
die Vorteile interbehördlicher Zusammenarbeit nutzen können.  
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Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration steht im Rahmen die-
ses Pilotprojekts den beteiligten Landratsämtern als zentraler Ansprechpartner in-
nerhalb der Staatsregierung zur Verfügung. Die Auswahl der Aufgabenbereiche so-
wie die konkrete Ausarbeitung der Kooperation erfolgen durch die beteiligten Land-
ratsämter. 

 


